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Ingrid Lisop

Die Abgrenzung zum allgemeinbildenden Schulwesen

Ein Grundproblem der Didaktik der beruflichen Schulen

Meine Damen und Herren!

Mein Referat hätte sich nun, abschließend, mit der Abgrenzung zum allgemein¬
bildenden Schulwesen als einem Grundproblem der Didaktik der beruflichen Schu¬
len zu beschäftigen.

Die Abgrenzung zum allgemeinbildenden Schulwesen ist aber kein Problem der
Didaktik der beruflichen Schulen.

Von diesem Leitsatz aus seien im folgenden Thesen formuliert, die dazu dienen
sollen, die Diskussion anzuregen. Dies ist übrigens — absprachegemäß — die aus¬

schließliche Funktion meiner Ausführungen. Sie sind als Herausforderung konzi¬

piert und formuliert und solchermaßen als methodisches Stimulans nicht zu ver¬

wechseln mit einem wissenschaftlichen Vortrag, dessen Inhalt selber zur Diskussion

gestellt wird.

Zunächst muß allerdings ein Blick auf den Begriff Didaktik geworfen werden.
Wenn man den Terminus Didaktik benutzt, befällt einen Unbehagen; denn seine

Bedeutung verliert sich leicht im Ungewissen; dies sogar um so mehr, je präziser
man ihn mit Hilfe der Ethymologie und der Geschichte des Wortgebrauchs näher
bestimmen will. Wer nicht im Vagen bleiben will, muß präzisieren und spezifieren,
worum es ihm geht. Dabei ergibt sich an dieser Stelle allerdings eine Schwierigkeit.
Es gibt nicht nur eine Fülle Detailauffassungen von Didaktik und mindestens drei
theoretische Gruppen mit je verschiedenem methodologischem Ansatz; vielmehr
müssen die Termini bei der Formulierung von Vortragsthemen innerhalb einer

Rahmenveranstaltung wie dieser Tagung weit und allgemein gehalten werden, und
die Vortragenden müssen dem folgen, wenn die Diskussion nicht von vornherein

eingeengt und spezialisiert verlaufen soll. Die einzige Möglichkeit, annähernd kon¬
kreten Bezug zu nehmen, besteht deshalb darin, sich auf Kategorien zu beschrän¬

ken, die für alle Theorien wie praktischen Modellversuche konstituierend sind. Mir
scheinen dies Ziele, Inhalte und Methoden zu sein.

Nun lassen sich auch diese nicht isoliert voneinander erörtern; denn sie sind
miteinander wechselseitig verbunden und zudem eingeflochten in ein Netz wissen¬

schaftstheoretischer, gesellschaftspolitischer und individualpsychischer Bedingungs¬
faktoren. Daß Ziele und Inhalte im folgenden dennoch nacheinander behandelt
werden, hat seinen Grand in der erwähnten Funktion meines Vortrags. Daß die
Unterrichtsmethoden ausgeklammert werden, liegt daran, daß ich hoffe, sie ergeben
sich als zentraler Gegenstand der Diskussion.

Z.f.Päd., 9. Beiheft
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Die Abgrenzung der Ziele beruflicher und allgemeinbildender Schulen voneinander

Unterstellen wir einmal, wir könnten eindeutig bestimmen, was das ist, beruf¬

liche Ausbildung und allgemeine Bildung. Hat es dann einen Sinn, von der Abgren¬

zung der beruflichen Schulen gegenüber den Schulen zu sprechen, die per defini-

tionem eben keine berufliche Ausbildung betreiben? Wird nicht selbst dem päd¬

agogischen Laien klar, daß eine Schule zur Ausbildung von Versicherungskaufleuten

oder Metallarbeitern andere Ziele verfolgt als ein Gymnasium oder eine Grund¬

schule?

Nun mögen Sie einwenden, daß es uns ja gerade um das Zwischenfeld zwischen

beruflicher und allgemeiner Bildung gehe; um das Feld, das sich auf der Seite der

beruflichen Schulen in Form der Berufsfachschulen institutionalisiert hat, auf der

Seite der allgemeinbildenden Schulen in Form neuer Unterrichtsuntergliederungen
im Rahmen bestehender Fächer oder durch neue Fächer, z. B. die Arbeitslehre. Die

Vertreter der allgemeinbildenden Schulen betonen allerdings, daß es im Rahmen

beispielsweise der Arbeitslehre nicht um Vorwegnahme beruflicher Ausbildung

gehe und daß die allgemeine Zielstellung keinesfalls zugunsten berufsspezifischen
Unterrichts aufgegeben werden solle. Die Berufsfachschulen andererseits sind

gerade als Schulen des „Sowohl-als-auch" zwischen der allgemeinen und der beruf¬

lichen Zielstellung definiert.

Im einen wie im anderen Falle scheinen folglich Abgrenzungsprobleme hinsicht¬

lich der Zielstellung keine Bedeutung zu haben, ja sie erscheinen geradezu als

widersinnig.

Wenn im Bereich der beruflichen Schule dennoch von Abgrenzung gesprochen
wird, dann müssen Diskrepanzen bestehen zwischen dem Selbstverständnis und

der Realität, zwischen dem was als Ziel erklärt wird und dem, wozu der Unter¬

richt führt.

Zur Erklärung der Diskrepanzen sollen fünf Thesen zur Diskussion gestellt wer¬

den; sie beziehen sich auf die Funktion der Abgrenzungsbemühungen:

1. Immer noch ist die Vorstellung wirksam, Ausbildung habe nichts mit Bildung
zu tun, sei folglich minderen Ranges. Die Vertreter der beruflichen Schulen ver¬

suchen, den Beweis des Gegenteils dadurch zu erbringen, daß sie die Berufsgerich-
tetheit ihres Tuns betonen und dahin zuspitzen, daß Bildung nur über den Beruf

zu erlangen sei, wobei Beruf und Berufsausbildung gleichgesetzt werden.

2. Trotz der Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und

Bildungswesen und des Bildungsrates werden die Berufsschulen noch als eine Art

Fortbildungsschule betrachtet. Die Betonung der Berufsbezogenheit dient der

Korrektur der irrigen öffentlichen Meinung.

3. Der Ausbildungsauftrag erscheint den Vertretern der beruflichen Schulen

selber nicht mehr glaubwürdig. Da sie aber keinen Ausweg aus den Widersprüchen
zwischen den ökonomischen, technischen und gesellschaftlichen Verhältnissen und

den Leitbildern wie Inhalten und Methoden der Ausbildung im allgemeinen wie
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für einzelne Berufe sehen oder sehen wollen, erfüllt die Betonung des Ausbildungs¬

auftrages die Funktion der Selbstbestätigung.

4. Die Vertreter der beruflichen Schulen fühlen sich in ihrer beruflichen Existenz

bedroht, weil die allgemeinbildenden Schulen Ansprüche auf die berufliche Aus¬

bildung, genauer, auf Teile der beruflichen Ausbildung anmelden bzw. weil ent¬

deckt wird, daß auch die allgemeinbildenden Schulen Ausbildungsfunktionen er¬

füllen. Entwicklungstendenzen der äußeren Schulreform ließen sich als auslösender

Faktor dafür ansehen, daß die berufliche Ausbildung als alleinige Aufgabe der

beruflichen Schulen herausgestellt wird.

5. Die Vertreter der beruflichen Schulen erheben, umgekehrt zu Möglichkeit 4,

Ansprüche auf die allgemeine Bildung und darauf, zu allgemeinen Abschlüssen zu

führen. Es könnte dann sein, daß die Betonung der Berufsbezogenheit als alleinige

Aufgabe der beruflichen Schulen die immer stärker zu beobachtende Hereinnahme

sogenannter allgemeinbildender Fächer verschleiern soll; die Abgrenzungsansprüche
können aber auch so verstanden werden, daß bestimmte Bereiche der allgemeinen

Bildung offiziell aus den allgemeinbildenden Schulen herausgenommen und in die

beruflichen Schulen verlegt werden sollen.

Die Abgrenzung der Inhalte beruflicher und allgemeinbildender Schulen

voneinander

Erörtert man die Abgrenzung der Inhalte von berufsspezifischen Stoffen aus, so

scheint es wiederum absurd zu sein, überhaupt von Abgrenzung der beruflichen

gegenüber den allgemeinbildenden Schulen zu sprechen. Was hätten beispielsweise
Themen wie die Buchung von Löhnen und Gehältern in der Hauptschule zu suchen

oder was die Fütterung des Jungviehs in der modernen Rinderzucht im Unterricht

der Gymnasien?

Greift man statt dessen komplexere Themen auf, solche, die für ein Berufsfeld

oder gar mehrere relevant sind, so stellt sich die Frage nach den Inhalten als Kon¬

kretion der Zielfrage.

Wählen wir den Zahlungsverkehr. Ist das Thema „allgemeinbildender" oder

„berufsbildender" Natur? Wonach richtet sich die Entscheidung? Kann sie nur als

„Entweder-Oder" ausfallen? Wodurch unterscheidet sich der Unterricht der allge¬
meinbildenden Schulen über den Zahlungsverkehr vom entsprechenden Unterricht

der berufsbildenden Schulen? Aufgrund welcher Kriterien kommt der Unterschied

zustande?

Wie wäre, um ein weiteres Beispiel zu nennen, die Einführung in das Grund¬

stücksrecht als Thema allgemeinbildenden Unterrichts zu erarbeiten und wie als

Unterrichtseinheit für Vermessungstechniker?

An einem Beispiel aus der Arbeitslehre soll näher ausgeführt werden, was damit

gemeint ist, daß die Inhaltsfrage sich als Konkretion der Zielfrage stellt:
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Nordrhein-Westfalen, eines der wenigen Bundesländer, das die Arbeitslehre in

der Hauptschule eingeführt und auch Richtlinien und Lehrpläne vorgelegt hat, läßt

in die Wirtschaftslehre als einem der Teilfächer der Arbeitslehre nach nordrhein-

westfälischer Konzeption anhand der „Themen" Bedürfnisse — Bedarf — Güter

und Dienstleistungen1) einführen.

Diese „Themen" entsprechen der Einführang in den Betriebswirtschaftslehre-

Büchern für kaufmännische Schulen wie auch — dort etwas ausführlicher — in den

entsprechenden Lehrbüchern für Volkswirtschaftslehre. Auch wirtschaftswissen¬

schaftliche Lehrbücher beginnen häufig mit den gleichen „Themen", wenn auch

anders formuliert und pointiert. Sind die „Themen", wie es dem Wortlaut nach

scheint, identisch?

Wir können die Frage nicht beantworten, wenn wir nur die Formulierung der

„Themen" kennen, aber nicht wissen, was sie im einzelnen inhaltlich umfassen und

wie sie dargestellt werden.

Die „Einführung in eine elementare Wirtschaftslehre" (5. Schuljahr) für die

Hauptschule in NRW nennt als „Lernziele-Einsichten" zum Thema Bedürfnisse:

„Die menschlichen Bedürfnisse sind: 1. unersättlich, 2. umweltbedingt, 3. vielfältig

a) Existenzbedürfnisse, unbedingt lebensnotwendig — Kulturbedürfnisse, an¬

genehm, aber nicht lebensnotwendig b) offene Bedürfnisse, bewußt — latente

Bedürfnisse, unbewußt vorhanden, werden z. B. durch Werbung geweckt c) Ein¬

zelbedürfnisse, z. B. Füßigkeiten, Füllfederhalter — Gesellschaftsbedürfnisse, z. B.

Sicherheit, saubere Luft, Straßen"2).

Zum Thema Bedarf heißt es: „Bedarf ist der Teil der Bedürfnisse, den der Mensch

befriedigen kann. Da nicht alle Bedürfnisse befriedigt werden können, ergibt sich

die Notwendigkeit des Verzichts. Die Bedürfnisse werden in der Reihenfolge der

Wertschätzung befriedigt3).

Zum Thema Güter und Dienstleistungen heißt es: „1. Güter (z. B. Süßigkeiten,

Spielzeug) und Dienstleistungen (z. B. Haareschneiden, Straßenbahn) dienen der

Bedarfsdeckung. 2. Der Knappheitsgrad der Güter und Dienstleistungen ist unter¬

schiedlich. 3. Güter können verbraucht oder gebraucht werden. 4. Güter können

verwendet werden für: a) Herstellung anderer Güter (Produktion) b) Verbrauch

(Konsum)4).

Das wohl am weitesten verbreitete Lehrbuch für kaufmännische Schulen, Kruse-

Heun, Betriebswirtschaftslehre, Kurzausgabe, enthält in seiner 162. Auflage von

1967 folgenden Text zum Kapitel Einführung, I. Aufgaben und Wesen der Wirt¬

schaft :

„Die Bedürfnisse als Anstoß zum Wirtschaften. Sobald der Mensch sein Leben beginnt,
regen sich Bedürfnisse in ihm, zunächst unbewußt, später bewußt. Sie begleiten den

Menschen bis zum letzten Atemzug. Im Laufe der Jahre und als Folge des steigenden
Wohlstands werden sie mannigfaltiger und verfeinerter. Neben den elementaren Lebens¬

bedürfnissen (nach Nahrung, Kleidung und Wohnung) spielen Kultur- und Luxusbedürf¬
nisse eine ständig wachsende Rolle. Was gestern noch Luxusbedürfnis einzelner Men¬

schen war, ist heute Kulturbedürfnis breiter Volksschichten geworden. Die Bedürfnisse

der Menschen sind verschieden nach Alter, Geschlecht, Stand und Beruf, Ort und Zeit



Die Abgrenzung zum allgemeinbildenden Schulwesen 197

usw. Frauen haben andere Bedürfnisse als Männer, Kinder andere als Erwachsene, Begü¬

terte andere als weniger Bemittelte, Europäer andere als Inder, Chinesen oder Afrikaner.

Die Gesamtheit der Bedürfnisse, die der Mensch aufgrund seines Einkommens auch

befriedigen kann, nennt man Bedarf. Man spricht von dem Bedarf einer Einzelperson,

einer Familie, eines Volkes.

Güter als Mittel der Bedürfnisbefriedigung. Zur Befriedigung dieses Bedarfs braucht

man Güter und Dienstleistungen verschiedenster Art. Eine beschränkte Anzahl von Gü¬

tern ist im Überfluß und frei verfügbar vorhanden (freie Güter), so die Luft zum Atmen,

das Wasser an einer Quelle, das Holz im Urwald. Die meisten Güter sind, gemessen an

den Bedürfnissen, nur in begrenzter Menge vorhanden (wirtschaftliche Güter) und müs¬

sen erst mit Hilfe menschlicher Arbeitsleistung umgestaltet, in einen gebrauchs- oder

verbrauchsfähigen Zustand versetzt werden.

Güter, die unmittelbar der Bedürfnisbefriedigung dienen, nennt man Konsumgüter.

Dabei unterscheidet man Verbrauchsgüter (Nahrungs- und Genußmittel u. a.) und (dau¬

erhafte) Gebrauchsgüter wie Möbel, Lampen, Pianos, Kraftwagen usw. Um sie herzu¬

stellen, braucht man Maschinen, Werkzeuge, Geräte, Fabrikgebäude usw., sog. Produktiv¬

güter oder Produktionsmittel"5).

Die Ähnlichkeit der zitierten Texte ist fatal. Man könnte sich des Eindrucks nicht

erwehren, beim zitierten Teil der Stoffverteilungspläne von NRW handle es sich

um ein Plagiat, wüßte man nicht, daß der Anspruch, allgemeine Bildung zu be¬

treiben, einen Unterschied zum Text des kaufmännischen Lehrbuches erkennen

lassen muß. Fragen wir, um ihn zu finden, nach den Zielen.

In den Lehrplänen zur Arbeitslehre in NRW heißt es: „ ... sollte der Unterricht

in der Wirtschaftslehre anstreben, den Hauptschüler auf seine Rolle in der Erwach¬

senenwelt vorzubereiten. Dazu gehören neben der Orientierungsfähigkeit auch

bestimmte Verhaltensweisen, die aber umfassend, nicht nur in der Ausrichtung auf

den Beruf, verstanden werden sollten, wie kritisches Urteilsvermögen, Fähigkeit zur

Teamarbeit und tolerantes Verhalten"6).

Wird dieses Ziel — ob es akzeptabel ist, steht nicht zur Debatte — über den zitier¬

ten Begriffsklapperatismus „Existenzbedürfnisse, offene Bedürfnisse" usw. er¬

reicht? Wäre es grundsätzlich über die „Themen" Bedürfnisse — Bedarf — Güter

und Dienstleistungen" zu erreichen? Handelt es sich statt um Themen nicht um Ein¬

zelgegenstände? Müßten die Themen nicht lauten: Ursachen des Wirtschaftens, wie

kommt es zum Wirtschaften, wie kommt Wirschaft zustande u. ä.? Könnten daraus

aber jeweils die gleichen Gegenstände für den einführenden Unterricht in Haupt¬

schulen und kaufmännischen Schulen abgeleitet werden? Müßte es nicht in der

Hauptschule um die allgemeinen Bedingungen menschlichen Wirtschaftens gehen,

wozu anthropologische Aspekte — etwa die Auseinandersetzung Mensch—Natur,

der Zusammenhang von Arbeit und Menschwerdung, Arbeit und Denken, von

Denkfähigkeit, Fantasie, Produktivität und Bedürfnissen als Folge von Leistungen

und Denkfähigkeit (nicht als bloß psychisches Faktum), von Arbeitsteilung und

Entwicklung gesellschaftlicher Strukturen — ebenso gehören wie solche, die das

Wirtschaftssystem betreffen, z. B. den Zusammenhang von Produktivkraft und

Produktionsverhältnissen, von möglichem und vorhandenem Lebensstandard, von

künstlicher Verknappung als Folge des wirtschaftlichen Systems u. a. m.? Welche

Arten Güter und Dienstleistungen es gibt, ist in solchem Zusammenhang genauso
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nebensächlich wie es sinnlos für zukünftige kaufmännische Angestellte ist, die ja

durch eine Einführung in die Betriebswirtschaftslehre die zentralen Kategorien

fachspezifischen Wissens und Tuns erkennen sollen.

Die didaktischen Probleme liegen also nicht in der Frage, wie die bisherigen

Stoffe zwischen allgemeinen und beruflichen Schulen zu verteilen sind, sondern

darin, wie Lernziele gesetzt und formuliert werden können. Das heißt, es geht um

curriculare Reform. Diese will von den überkommenen Stoffkatalogen für einzelne

Fächer, unterteilt noch einmal nach Schularten und Altersstufen, weg zu einem

Gesamtsystem wechselseitig aufeinander bezogener Lernziele gelangen. Curriculare

Reform stellt nicht im Rahmen bereits kanonisierter Lehrpläne neue Ordnungszu¬

sammenhänge her, indem sie von den vorhandenen Stoffen ausgeht und sie neu glie¬

dert. Stoffe, Inhalte, Unterrichtsgegenstände sind gerade nicht Ausgangspunkt der

Überlegungen, sondern ergeben sich erst aus der Frage, für welche Lebenssituationen

und individuellen wie gesellschaftlichen Aufgaben qualifiziert werden soll. Ob in

der Folge solcher Überlegungen zu einer der Fächerung ähnlichen Strukturierung

zurückgelangt wird, ist dabei bedeutungslos. Worauf es ankommt, ist, daß die

Inhalte, die den Lernzielen zugeordnet werden können, nicht am Ausgangspunkt

der Überlegungen stehen und daß sie ohne Rücksicht auf die überkommene Fäche¬

rung wie auch auf die traditionelle wissenschaftliche Systematik (didaktische und

fachwissenschaftsspezifische Systematik sind ja nicht deckungsgleich) gruppiert

werden können.

Das wird aber sicherlich bedeuten, daß die Alternative berufliche Ausbildung —

allgemeine Bildung sich nicht global nach Schulgruppen stellt sondern von einer

bestimmten Schulstufe an durchgängig für jedes Lernziel. Schularten und Bildungs¬

wege unterscheiden sich, folgt man den Intentionen der curricularen Reform, nicht

danach, ob sie Allgemeinbildung oder Berufsbildung vermitteln, sondern danach,

welche berufsspezifischen und welche allgemeinen Lernziele sie auf welche Weise

kombinieren.

So gesehen, ist die Einführung der Arbeitslehre als Fach oder Fächergruppe der

Hauptschule bereits ein Anachronismus.

Es läßt sich darüber diskutieren, ob die bisher erarbeiteten wissenschaftlichen

Grundlagen wie die praktischen Erfahrungen ausreichen, die curriculare Reform

ihren Intentionen gemäß zu verwirklichen. Sie reichen aber aus, die didaktischen

Probleme unserer Zeit als curriculare zu begreifen und damit Koordinierung statt

Abgrenzung als dringlich anzusehen.

Im Aufgreifen, Fortbewegen und Klären dessen, was als curriculare Reform in

Gang gekommen ist, erwächst, das sei meine These für die Diskussion, den Vertre¬

tern der beruflichen Schulen eine Schlüsselfunktion:

1. Sie können angesichts der Übernahme bisheriger Inhalte der beraflichen

Schulen in die Lehrpläne allgemeinbildender Schulen sozusagen Urheberrechte

anmelden und sich auf die überkommene Kanonisierung berufen. Andernfalls

werde die berufliche Ausbildung durchlöchert, ergäben sich von Schule zu Schule

Wiederholungen und damit Lernunwilligkeit der Schüler.
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Diese Haltung entspricht weithin der Realität. Sie blockiert bereits die Ansätze

für eine koordinierende, curriculare Reform.

2. Die Vertreter der beruflichen Schulen verhalten sich gegenüber den „Über¬

griffen" auf die Lehrinhalte ihrer Schulen neutral, weil durch die Übernahme von

Stoffen in die allgemeinbildenden Schulen möglicherweise die eigenen Lehrpläne
frei werden für die speziellen Ausbildungsaufgaben. Auch diese Haltung ist zu

finden; ja es gibt bereits Kompendien für Wirtschaftslehre (Arbeitslehre), die von

Berufsschullehrern verfaßt worden sind. Das oben geschilderte Beispiel zur Wirt¬

schaftslehre (Arbeitslehre) zeigt aber die Folgen bloßer Neutralität. Es verdeutlicht,
wie ohne curriculare Fragestellung lediglich positivistisch klappernde Gegenstände
aus den Plänen der beruflichen Schulen in die der allgemeinbildenden überschrie¬

ben werden.

3. Die Vertreter der beruflichen Schulen arbeiten nicht nur vereinzelt sondern

mit repräsentativer Anzahl in den Länderkommissionen zur Revision der Lehr¬

pläne der allgemeinbildenden Schulen mit. Diese Mitarbeit wird zum Ausgangs¬

punkt der curricularen Reform auch der beruflichen Schulen und läßt deren Reform

einmünden in eine allgemeine Lehrplanrevision.

Sollte stattdessen das skizzierte Überschreiben ausgedehnt werden, könnte es

für die beraflichen Schulen verhängnisvolle Folgen haben: Bemüht, dem nun zum

Allgemeinen deklarierten ehemals Besonderen Spezielleres als beruflich Bezogenes

entgegensetzen zu können, böte sich die Bornierung auf ein System jeweils kurz¬

fristig den Erfordernissen des Arbeitsmarktes angepaßter Trainingsprogramme.

Damit wäre aber die Chance der Überwindung des Gegensatzes von beruflicher

und allgemeiner Bildung durch curriculare Koordination und schulische Integration
verspielt.
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